
        Anlage 6 zu GD 435/22 

 

 

1. Nachtrag zur Budgetvereinbarung vom 21.11.2019 für die Volkshochschule Ulm e.V. 

 

zwischen der Stadt Ulm 
vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Gunter Czisch, dieser vertreten durch die Abteilung 
Bildung und Sport 
 
und 
 
der Ulmer Volkshochschule e.V. 
vertreten durch den Leiter, Herrn Dr. Christoph Hantel 
 

 

Die Budgetvereinbarung vom 21.11.2019 - gültig für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 - wird 

um drei weitere Jahre bis zum 31.12.2025 verlängert. 

Aufgrund der für das Jahr 2021 erfolgten Indexierung des städtischen Zuschusses wird Ziffer 3.1 

wie folgt angepasst: 

 

3.1 Art und Umfang der Förderung 

Die Stadt Ulm stellt der Ulmer Volkshochschule e.V. für die Jahre 2023 bis 2025 - unter dem 

Vorbehalt der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischen Aufgaben und der 

Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplans durch den Gemeinderat - einen Zuschuss von 

jährlich 687.700 Euro zur Verfügung. 

 

Alle anderen Regelungen gelten unverändert fort. 

 

 

 

_______________________________   ________________________________ 

Datum, Stadt Ulm     Datum, Ulmer Volkshochschule e.V. 



        Anlage 6 zu GD 435/22 

 

 

1. Nachtrag zur Budgetvereinbarung vom 21.11.2019 für kontiki 

 

zwischen der Stadt Ulm 
vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Gunter Czisch, dieser vertreten durch die Abteilung 
Bildung und Sport 
 
und 
 
der Ulmer Volkshochschule e.V./konktiki - Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche- 
Jugendkunstschule  
vertreten durch den Leiter, Herrn Dr. Christoph Hantel 
 

 

Die Budgetvereinbarung vom 21.11.2019 - gültig für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 - wird 

um drei weitere Jahre bis zum 31.12.2025 verlängert. 

Aufgrund der für das Jahr 2021 erfolgten Indexierung des städtischen Zuschusses wird Ziffer 3.1 

wie folgt angepasst: 

 

3.1 Art und Umfang der Förderung 

Die Stadt Ulm stellt der Kulturwerkstatt kontiki für die Jahre 2023 bis 2025 - unter dem 

Vorbehalt der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischen Aufgaben und der 

Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplans durch den Gemeinderat - einen Zuschuss von 

jährlich 175.100 Euro zur Verfügung. 

 

Alle anderen Regelungen gelten unverändert fort. 

 

 

 

_______________________________   ________________________________ 

Datum, Stadt Ulm     Datum, Ulmer Volkshochschule e.V. 



        Anlage 6 zu GD 435/22 

 

 

1. Nachtrag zur Budgetvereinbarung vom 21.11.2019 DenkStätte Weiße Rose 

 

zwischen der Stadt Ulm 
vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Gunter Czisch, dieser vertreten durch die Abteilung 
Bildung und Sport 
 
und 
 
der Ulmer Volkshochschule e.V. 
vertreten durch den Leiter, Herrn Dr. Christoph Hantel 
 

 

Die Budgetvereinbarung vom 21.11.2019 - gültig für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 - wird 

um drei weitere Jahre bis zum 31.12.2025 verlängert. 

Aufgrund der für das Jahr 2021 erfolgten Indexierung des städtischen Zuschusses wird Ziffer 3.1 

wie folgt angepasst: 

 

3.1 Art und Umfang der Förderung 

Die Stadt Ulm stellt der Ulmer Volkshochschule e.V. für die Jahre 2023 bis 2025 - unter dem 

Vorbehalt der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischen Aufgaben und der 

Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplans durch den Gemeinderat - einen Zuschuss zur 

Finanzierung der befristeten Ausstellungsbetreuung von jährlich 18.400 Euro zur Verfügung. 

 

Alle anderen Regelungen gelten unverändert fort. 

 

 

 

_______________________________   ________________________________ 

Datum, Stadt Ulm     Datum, Ulmer Volkshochschule e.V. 
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